
 

Konsortium-Betrieb Laas/Schluderns 

 

 

   

 
Ernennung DAS 

im Sinne des GvD. 81 vom 09.04.2008 

 

Ernennung des Leiters der Dienststelle für Arbeitsschutz RSPP 
im Sinne des GvD. 81 vom 09.04.2008 

 

Ich unterfertigte: Tschenett Sibille 

in meiner Eigenschaft als Arbeitgeber der Firma: 
Konsortium-Betrieb Laas/Schluderns 
zuständig für die beiden Altenheime 
LAAS und SCHLUDERNS 

Sitz des Betriebes Schulgasse  3 

PLZ / Ort: 39020 Schluderns 

Steuernummer: 02328850215 

Mwst. Nr.: 02328850215 

 

Sitz Altersheim Schluderns Schulgasse  3 

PLZ / Ort: 39020 Schluderns 

Sitz Altersheim Laas Vinschgaustrasse 50 

PLZ / Ort: 39023 Laas 

 

ernenne zum Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz (DAS) 
 

Herrn Schwarz Martin  

 interner Angestellter x Externer Beauftragter 

Adresse: Reisergass, 6 

PLZ / Ort: 39010 Mölten  

Steuernummer: SCHMTN88B21A952A 

 
Der Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz übernimmt folgende Aufträge und Tätigkeiten: 
 

• Feststellung der Risikofaktoren, Bewertung der Risiken und Festlegung der Maßnahmen für 
die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, unter Berücksichtigung der geltenden 
Bestimmungen und aufgrund der spezifischen Kenntnisse über die Betriebsorganisation; 

• Ausarbeitung, soweit es in seinen/ihren Zuständigkeitsbereich fällt, der Präventiv- und 
Sicherheitsmaßnahmen laut Art. 28, Absatz 2, und der Kontrollsysteme für diese Maßnahmen; 

• Ausarbeitung, soweit es in seine/ihre Zuständigkeit fällt, von Sicherheitsvorschriften für die 
verschiedenen Betriebstätigkeiten; 

• Unterbreitung von Aufklärungs- und Ausbildungsprogrammen für die Arbeitnehmer; 

• Teilnahme an den Besprechungen betreffend die Arbeitssicherheit sowie an der periodischen 
Konferenz laut Art. 35; 

• Übermittlung der Informationen laut Art. 36 an die Arbeitnehmer. 
 

Aufgrund der geltenden Gesetzesbestimmungen müssen sich die Mitglieder der Dienststelle für 
Arbeitsschutz an das Betriebsgeheimnis halten und zwar insbesondere was die Arbeitsprozesse 
angeht, die sie aufgrund der Ausübung ihrer Funktion im Sinne des gegenständlichen Dekretes kennen 
lernen. Die Dienststelle für Arbeitsschutz wird vom Arbeitgeber genutzt. 
 

Die oben erwähnte Person erklärt mit der eigenen Unterschrift, die für diese Aufgabe vorgesehenen 
Voraussetzungen zu besitzen. 

 

 
 
 

   
Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz (RSPP)   Direktorin/Arbeitgeberin 


